
Grundrechtsverständnis

«negatives» oder «defensives» Verständnis

(klassische Auffassung)

Freiheitsrechte sind nur Abwehrrechte

«konstitutiv-institutionelles» Verständnis

(Art. 35 BV)

Freiheitsrechte sind zwar ebenfalls Abwehrrechte, haben aber darüber
hinaus die Funktion von objektiven Grundsatznormen

Einzelner/Einzelne Staat

Einzelner/Einzelne Staat

Drittwirkung


